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Universität zu Berlin beteiligt waren. Für diese Unterstützung möchte ich 
mich bei Prof. F. Ferrand und Hr. Prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann bedanken. 
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1. Kapitel 

Einleitung 

Ein Sachverhalt kann sowohl vertragliche als auch deliktsrechtliche An-
spruchsgrundlagen erfüllen und einen Schadensersatzanspruch rechtferti-
gen. Aus der internen Perspektive einer jeden Rechtsordnung, die den Un-
terschied zwischen Vertrags- und Deliktsrecht anerkennt, unterscheiden 
sich die Schadensersatzansprüche je nach ihrer Basis in vielfaltiger Hin-
sicht. Diese Differenzen bilden ihrerseits den Ausgangspunkt dafür, dass in 
vielen Fallkonstellationen die Anwendung beider Haftungsregime zum 
taktischen Gesichtspunkt, einer Frage der Dogmatik und Interessenbewer-
tung wird. Innerhalb der Rechtsordnungen münden solche Überlegungen in 
eine Auseinandersetzung über das Konkurrenzverhältnis zwischen Ver-
trags- und Deliktsrecht. In grenzüberschreitenden Rechtsbeziehungen trägt 
die Anwendung des Internationalen Privatrechts (IPR) dazu bei, dass sich 
die Lösung, je nachdem, ob man sich für einen vertraglichen oder delikts-
rechtlichen Weg entscheidet oder auch beides verfolgen will, nach ver-
schiedenen Rechtsordnungen richten kann. 

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die Koordination der 
Haftungsordnungen im IPR in ausgewählten Rechtsordnungen in Europa 
zu vergleichen, wenn es sich aus der Sicht des materiellen Rechts um einen 
Fall handelt, dessen Lösung von einem Zusammenspiel Vertrags- wie de-
liktsrechtlicher Normen abhängig ist. Weitere Aufgabe soll es sein heraus-
zufinden, welche Lösungen besondere Verbreitung gefunden haben und 
aus diesem Grunde als Basis eines gemeineuropäischen Kollisionsrechts 
fungieren könnten und welche der weniger vertretenen Koordinationswege 
einen innovativen Charakter aufweisen, der es rechtfertigt, sie gleichfalls 
in den Kreis diskussionswürdiger künftiger Regelungen eines europäischen 
IPR aufzunehmen. Da die Problematik sich im IPR vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Sachrechte entwickelt hat, verspricht ein Vergleich der 
wesentlichen Koordinationswege dort Erkenntnisse für das Kollisionsrecht. 
Dieser wird zugleich ein Licht darauf werfen, wie innerhalb der Sachrechte 
in Europa Rechtsgebiete koordiniert werden. Strukturell können sich hier 
insofern Parallelen ergeben, als jedes Sachrecht, das ein Vertrags- und ein 
Deliktsrecht kennt, deren Aufgabenbereiche abstimmen muss, so wie das 
IPR die Anwendung von Rechtsordnungen abstimmt. In einem letzten 
Schritt geht es um die Behandlung derjenigen Sachverhalte, für die das 
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anwendbare Recht sich nicht aus der Dichotomie von IPR und materiellem 
Recht zusammensetzt, sondern die bisher betrachtete Grobstruktur durch 
die Vereinheitlichung des materiellen Rechts für internationale Sachver-
halte nur noch hintergründig gilt und vielmehr durch materielles Einheits-
recht abgelöst wurde. Die vorliegende Arbeit wird hierzu das UN-
Kaufrecht (United Nations' Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, im folgenden UN-Kaufrecht oder auch CISG)1 als Beispiel 
analysieren, da dieses von der überwältigenden Mehrzahl der EU-
Mitgliedstaaten in Kraft gesetzt wurde und damit eine (nicht nur europäi-
sche) ausschnittweise Basis eines einheitlichen materiellen Rechts schafft. 
Es stellt sich dort die Frage, wie sich das UN-Kaufrecht gegenüber dem 
Anwendungsbereich des nationalen Delikts- und unvereinheitlichten Ver-
tragsrecht abgrenzt und wie Regelungen des IPR und materiellen Rechts 
außerhalb des CISG mit diesem abgestimmt werden können. 

Nach einer Einführung in die Fragestellung und Herangehensweise wird 
sich die Arbeit im 2. Kapitel einem Überblick über ausgewählte Rechts-
ordnungen Europas zuwenden, wie sie die beiden Rechtsgebiete voneinan-
der abgrenzen bzw. aufeinander abstimmen. Daran schließt sich im 3. Ka-
pitel der Vergleich des Kollisionsrechts der verschiedenen Rechtsordnun-
gen an, um herauszufinden, wie es auf die materiell-rechtliche Koordinati-
on der Haftungsordnungen reagiert und mit ihnen umgeht. Im Anschluss 
soll im 4. Kapitel das Verhältnis zwischen UN-Kaufrecht, nationalem IPR 
und materiellem Recht mit dem Ziel erläutert werden, wie das Kollisions-
recht in Europa das CISG ergänzt. 

A. Fragestellung und Herangehensweise 

Grundsätzlich werden alle Sachverhalte mit internationalem Bezug durch 
die Anwendung des IPR einer bestimmten Rechtsordnung zugeordnet und 
danach unter Anwendung deren materiellen Rechts gelöst. Den Ausgangs-
punkt bildet dabei ein IPR wie auch ein materielles Recht nationaler Her-
kunft, das sich von Rechtsordnung zu Rechtsordnung unterscheidet. Den 
Ausgangspunkt in jedem Staat Europas bildet mit anderen Worten mindes-
tens ein2 auf dem Territorium bestehendes materielles Recht und ein dazu 

1 UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 
11.4.1980; BGBl. 1989 II, S. 588 ff. Informationen zum aktuellen Stand der Mitglied-
staaten unter http://www.uncitral.org 

2 Ausnahmen bilden insoweit z.B. Großbritannien, dessen Territorium interlokal in 
schottisches und englisches Recht geteilt ist. Ähnliches gilt für die Foralrechte Spaniens, 
die jedoch nur für das Familienrecht von großer Bedeutung sind. Vgl. Zweigert/Kötz, 
Reghtsvergleichung, S. 198 ff. (Schottland/England), S. 105 ff. (Spanien). 
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gehöriges IPR, dessen Aufgabe es ist, das anwendbare materielle Recht zu 
bestimmen, wenn ein Fall mit grenzüberschreitendem Bezug vor ein Ge-
richt des Staates kommt. Die Bestimmung des international zuständigen 
Gerichts wiederum ist einem eigenen Gebiet, dem Internationalen Zustän-
digkeitsrecht überlassen.3 

I. Einheitsrecht zum Vertrags- und Deliktsrecht 

Zur Vereinfachung und Gewährung größerer Rechtssicherheit hat man sich 
seit Ende des 19. Jahrhunderts darum bemüht, das Recht für internationale 
Sachverhalte zu vereinheitlichen.4 Dieses ist sowohl auf der Ebene des IPR 
als auch des materiellen Zivilrechts geschehen, wobei aber die Vereinheit-
lichungswerke in der überwiegenden Zahl nur kleine Ausschnitte des 
Rechts erfassen.5 Darüber hinaus entstammen die vereinheitlichten Regel-
werke unterschiedlichen Initiativen6, die von bilateralen Verträgen bis hin 
zu multilateralen Verträgen der Mitgliedstaaten und in Zukunft auch se-
kundärem Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union (EU) reichen kön-
nen und auch wie das CISG weltweiten Charakter annehmen können. Die 
Rechtsquellen, die zur Lösung grenzüberschreitender Sachverhalte Anwen-
dung finden können, sind daher unübersichtlich.7 Sowohl das materielle 
Recht als auch das Kollisionsrecht im Bereich der vertraglichen Schuld-
verhältnisse ist Gegenstand der Vereinheitlichung geworden. Im Delikts-
recht ist sie weniger fortgeschritten und beschränkt sich auf einige Spezi-
algebiete des Sachrechts. 

1. Die Vereinheitlichung des materiellen Rechts und ihre Auswirkungen 
auf Sach- und Kollisionsrecht 
Ein Überblick über die Abweichungen von der traditionellen zweigeteilten 
Struktur aus nationalem IPR und nationalem materiellen Recht zeigt, dass 
sich die internationale und europäische Vereinheitlichung im Vertragsrecht 
den einzelnen Vertragstypen zugewandt hat. So gibt es internationale U-

3 Dazu unten nur Kap. 1, A.II.4. 
4 V. Bar/Mankowski, IPR I, Rn. 19 ff., S. 37 ff. 
5 Ein Blick in die Inhaltsverzeichnisse bei v. Bar/Mankowski, IPR I, S. XI ff. und Ke-

gel/Schurig, IPR, S. XI zeigt, dass sich die einzelnen Gebiete über das gesamte Zivilrecht 
erstrecken und vorwiegend solche betroffen sind, in denen ein intensiver wirtschaftlicher 
oder personeller Austausch schon lange über die Grenzen hinweg besteht. Ubersicht über 
die wichtigsten kollisionsrechtlichen Staatsverträge bei Kropholler, IPR, S. 679 ff. 

6 Einige staatliche wie nichtstaatliche Organisationen haben sich auf die Rechtsver-
einheitlichung spezialisiert. Übersicht bei v. Bar/Mankowski, IPR I, Rn. 23 ff., S. 41 ff. 

7 Anschaulich kann man sie z. B. für das Kaufrecht zusammengestellt finden bei 
Czerwenka, Rechtsanwendungsprobleme; Übersicht zum Verhältnis Europarecht/IPR bei 
Remien, in: RabelsZ 62 (1998), 627. 
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hereinkommen, gusgearbeitet von UNIDROIT8 oder UNCITRAL9, die sich 
mit dem Leasing10, Factoring11 oder dem Speditionsvertrag12 befassen. Sie 
verdrängen das allgemeine Vertragsrecht grundsätzlich nicht und berühren 
das Deliktsrecht nur am Rande, da ihre inhaltliche Reichweite auf den je-
weiligen Vertragstyp beschränkt ist. Die Folge ist, dass eine Ergänzung 
und Abstimmung mit dem allgemeinen Vertragsrecht stattfinden muss. 

Während die EU sich des Instruments der Richtlinie bedienen konnte, 
um den Verbrauchsgüterkauf13 auf einen mehr oder minder einheitlichen 
Stand zu bringen, entwarfen die anderen Organisationen völkerrechtliche 
Verträge, um einen Vertragstyp zur Vereinheitlichung vorzuschlagen. Für 
das materielle Vertragsrecht lässt sich somit ein eher punktueller Stand der 
Vereinheitlichung feststellen. Nimmt man jedoch die moderne Form der 
Modellgesetze hinzu, so kann man beobachten, dass darüber hinaus mit 
den UNIDROIT-Principles of International Commercial Contracts (UP) 
und den Principles of European Contract Law (PECL) ein allgemeines 
Vertragsrecht Konturen annimmt.14 Die PECL und UP werden im Folgen-
den vor allem bei der Untersuchung Lückenfüllung des CISG berücksich-
tigt. 

Da der Umfang dieser Arbeit gesprengt würde, zöge man alle Überein-
kommen und Projekte, die das materielle Vertragsrecht betreffen, heran, 
wird allein das CISG als Beispiel herausgegriffen. Nahezu alle Mitglied-
staaten der EU15 sind zugleich Vertragsstaaten des CISG, so dass es trotz 
seines Ursprungs außerhalb der EU und seiner weltweiten Geltung zu-
gleich ein fester Bestandteil vereinheitlichten Rechts in Europa darstellt. 

8 International Institute for the Unification of Private Law mit Sitz in Rom; vgl. 
http://www.unidroit.org. 

9 United Nations Commission on International Trade Law; http://www.uncitral. org. 
10 UNIDROIT Convention on International Financial Leasing (Ottawa, 1988); (noch) 

nicht in Kraft in Deutschland. 
11 UNIDROIT Convention on International Factoring (Ottawa, 1988); BGBl. 1998 II, 

172. 
12 Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im Internationalen Straßengüterver-

kehr (CMR) vom 19.5.1956, BGBl. 1961 II, 1120. 
13 Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchs-

güterkaufs und der Garantie für Verbrauchsgüter; Abi. L 171/12 vom 7.7.1999. 
14 UNIDROIT-Principles of International Commercial Contracts, 1994 (UP); mehr zu 

ersten Anwendungsfällen vgl. Database of International Case Law and Bibliography 
relating to the UNIDROIT-Principles of International Commercial Contracts; http:// 
www.unilex.info; Principles of European Contract Law (PECL); http://www.cbs.dk/ 
departments/law/staff/ol/commission_on_ecl/. 

15 Es fehlen lediglich Portugal und Großbritannien, vgl. die Statusübersicht bei 
http: // www. unc i tral. org. 
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Die nun in allen Mitgliedstaaten umgesetzte Produkthaftungsrichtlinie16 

der EU ist der vielleicht prominenteste Vereinheitlichungsversuch im Be-
reich des Deliktsrechts. Erste Entwürfe17 zu einer umfassenden Vereinheit-
lichung materiellen Deliktsrechts sind zwar in der Entstehung begriffen, 
schließen jedoch ausdrücklich die Behandlung der Konkurrenzen des De-
liktsrechts zu anderen Rechtsgebieten aus18. 

Da die Produktshaftungsrichtlinie lediglich zu einer Teilvereinheitli-
chung des materiellen Rechts der EU-Mitgliedstaaten geführt hat, ist das 
IPR davon nicht direkt betroffen. Es bleibt bei der Dichotomie zwischen 
Sach-und Kollisionsrecht. Es hat sich lediglich eine Diskussion darüber 
entwickelt, ob aus der Produkthaftungsrichtlinie eine Kollisionsnorm he-
rausgelesen werden könnte.19 Langfristig zeichnet sich der politische Wille 
ab, die Vereinheitlichung bis zu einem europäischen Zivilgesetzbuch zu 
treiben,20 doch stehen kurzfristig die Vereinheitlichungsmöglichkeiten auf 
der Basis der IPR-Kompetenz aus Art. 61 lit. c i.V.m. 65 EGV im Vorder-
grund.21 

Die punktuelle, verbindliche Regelung von einzelnen Typenverträgen in 
konkreten Teilbereichen des Vertragsrechts dagegen greift direkt in die 
Dichotomie von IPR und materiellem Recht ein und verdrängt sie. In ei-
nem solchen Fall beschränkt sich die Schwierigkeit darauf, zunächst den 
Kern der Vereinheitlichung zu bestimmen und zu entscheiden, ob und wie 
die Tatsache der Vereinheitlichung sowie die Regelungen zum Anwen-
dungsbereich des Ubereinkommens mit dem IPR und dem dadurch berufe-
nen Sachrecht jenseits des Übereinkommens in Wechselwirkung treten 
können.22 

2. Die Vereinheitlichung des Kollisionsrechts 
Auf der Ebene des IPR sehen die Abstimmungsprobleme etwas anders aus. 
Hier hat man mit dem Römischen Schuldvertragsübereinkommen (EVU)23 

16 Richtlinie 85/374/EWG vom 25.6. 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte, ABl. 
Nr. L 210 vom 07.08.1985 S. 29. 

17 Übersicht über den Stand der Entwicklung bei v. Bar, ZEuP 2001, 515 ff.; im Ein-
zelnen vgl. Koziol, Wrongfulness; Spier, Causation; ders., Limits; ders., Limits of Ex-
panding Liability. 

18 V. Bar, in: ZEuP 2001, 515 (531). 
19 Mehr s. unten 2.a. Einflüsse des Europarechts. 
2 0 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Annäherung des Zivil- und Han-

delsrechts der Mitgliedstaaten (KOM (2001) 398-C5-0471/2001-2001/2187 (COS)) vom 
15.11.2001, A5-0384/2001; abgedruckt in: ZEuP 2002, 634 ff. 

21 Statt vieler Kropholler, IPR, S. 75 ff. m.w.N. 
2 2 Ausführlich Kap. 9. 
2 3 Römisches EWG-Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse an-

zuwendende Recht vom 19.6.1980; BGBl. 1986 II, 810. 
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Einheitlichkeit in den EU-Mitgliedstaaten erreicht, wenn es um die An-
knüpfung von Verträgen geht. Dennoch ist insbesondere Frankreich noch 
Vertragsstaat der Haager Konvention über das auf Kaufverträge anwendba-
re Recht von 195524. Für das Deliktsrecht steht eine europäische Verein-
heitlichung auf der Basis der neuen EU-Kompetenz zum IPR in Art. 61 
lit. c i.V.m. 65 EGV bevor.25 Zurzeit spaltet sich das Internationale De-
liktsrecht in Detailverträge, die nur von einer beschränkten Zahl von Staa-
ten unterschrieben wurden (vgl. z.B. das Produkthaftungsübereinkommen26 

sowie das Verkehrsunfallübereinkommen27) sowie auf rein nationales Kol-
lisionsrecht. Die Arbeit wird nur in beschränktem Maße auf diese Überein-
kommen eingehen können.28 Für einen weltweiten Unterzeichnerkreis und 
als Ergänzung zum CISG ist die modifizierte Fassung der Haager Konven-
tion von 198 629 konzipiert worden, die aber noch nicht genug Unterzeich-
nerstaaten gefunden hat, um in Kraft zu treten. Die folgenden Ausführun-
gen basieren daher im Wesentlichen auf dem EVU sowie auf den bisher 
vorhandenen Entwürfen zur Vereinheitlichung des internationalen Delikts-
rechts in der EU. 

Letztlich wirft der unterschiedliche Stand der Vereinheitlichung die 
Frage auf, wie sich materielles Recht und IPR zueinander verhalten, wenn 
sie unterschiedlichen Ursprungs sind. 

2 4 Hague Convention on the law applicable to international sales of goods vom 
15.6.1955; aktualisierter Status unter http://www.hcch.net/e/status/stat03e.html. Das hat 
fur französische Gerichte zur Folge, dass sie das Verhältnis zwischen dem EVÜ und 
diesem Vertrag bestimmen müssen. Wie dies gehandhabt werden soll, ist offen. Lagarde, 
in: Rev. crit. 80 (1991), 287 (337) m.w.N. Man kann das Verhältnis als eines von Lex 
specialis gegenüber Lex generalis verstehen. Dann ist einerseits das Haager KaufIPR 
inhaltlich spezieller und deshalb vorrangig, andererseits das EVU spezieller, weil regio-
nal beschränkt. Vgl. Vareilles-Sommières, in: Droit privé européen, S. 136 (142 f.). 

2 5 Ausführlich siehe unten Kap. 1, A.IV.2. 
2 6 Hague Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Products Liabili-

ty/Haager Ubereinkommen über das auf die Produkthaftung anzuwendende Recht vom 
2.10.1973; aktueller Statusbericht unter http://www.hcch.net/e/status/stat22e.html. 

2 7 Hague Convention of 4 May 1971 on the Law Applicable to Traffic Accidents/ 
Haager Ubereinkommen über das auf Straßenverkehrsunfalle anzuwendende Recht vom 
4.5.1971; Text in: RabelsZ 37 (1973), 594; aktualisierter Statusbericht unter http://www. 
hcch.net/e/status/statl 9e.html. 

2 8 Die weitere Zunahme von Mitgliedstaaten stagniert, da die dortigen Anknüpfungen 
z.T. als zu kompliziert und ungeeignet angesehen werden Vor allem aus Deutschland 
kommt diese Kritik; vgl. Kropholler, IPR, S. 528 m.w.N. zum Produkthaftungsüber-
einkommen; und S. 524 f. m.w.N. zum Straßenverkehrsunfallübereinkommen. 

2 9 Hague Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of 
Goods, vom 22.12.1986; aktueller Status unter http://www.hcch.net/e/status/stat3le. 
html. 
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II. Verhältnis von Sachrecht und Kollisionsrecht 

Die Untersuchung des Verhältnisses zwischen materiellem Recht und IPR 
richtet sich zunächst auf die einfache Situation, in der das materielle Recht 
und das Kollisionsrecht derselben nationalen Rechtsordnung entstammen. 
Für das vorliegende Thema, das Zusammenspiel von Vertrags- und De-
liktsrecht im IPR zu untersuchen, spitzt sich dies darauf zu, ob es einer 
besonderen Konsistenz innerhalb der beiden nationalen Ebenen bedarf. 
Dabei kann man jedoch nicht stehen bleiben. Will man das in Europa vor-
handene Kollisionsrecht darauf untersuchen, welche Möglichkeiten einer 
weiteren Vereinheitlichung des IPR bestehen, gilt es zu untersuchen, wie 
sich materielles Recht und Kollisionsrecht zueinander verhalten, wenn es 
bei verschiedenen Sachrechten bleibt, aber ein vereinheitlichtes oder auch 
gemeineuropäischen Kollisionsrecht zur Anwendung kommt bzw. kommen 
sollte. 

1. Materielles Recht und IPR innerhalb einer Rechtsordnung 
Im Verhältnis zwischen materiellem Recht und IPR einer Rechtsordnung 
ließe sich fragen, ob die Abstimmung zwischen Vertrags- und Deliktsrecht 
in beiden Gebieten nach denselben Prinzipien vollzogen wird bzw. werden 
sollte. Die Frage ist zunächst, inwieweit die beiden Haftungsordnungen 
innerhalb einer Rechtsordnung abgestimmt sind. In einem zweiten Schritt, 
fragt es sich dann, wie sich das Kollisionsrecht der (außer-)vertraglichen 
Schuldverhältnisse gegenüber dem materiellen Recht verhält. Dass Kolli-
sionsrecht und Sachrecht einer Rechtsordnung entstammen, mag zwar in 
einer Vielzahl von Fällen auftreten, insbesondere wenn die Anknüpfungs-
punkte, die das jeweilige IPR verwendet, im Einzelfall auf das materielle 
Recht derselben Rechtsordnung verweisen. Die Regel ist ein solcher 
Gleichlauf jedoch nicht - dies noch viel weniger, als es u.U. auch zur An-
wendung verschiedener IPR-Normen mit verschiedenen Anknüpfungsmo-
menten kommen kann. Der Schwerpunkt der Aufgabe des IPR im vorlie-
genden Bereich ist es daher gerade, Sachverhalte zu erfassen, in denen 
nicht von einem Gleichlauf zwischen IPR und materiellem Recht ausge-
gangen werden kann.30 Die kritischen Fälle des Aufeinandertreffens ver-
traglicher und deliktischer Anspruchsgrundlagen liegen nicht in den Sach-
verhalten begründet, in denen es zur Anwendung ein und derselben 

30 Loussouarn, in: Rev. crit. 68 (1979), 307 (327): „Les catégories de rattachement 
connues de notre d.i.p. positif sont celles de notre droit interne qui ont été, selon la for-
mule de Bartin, projetées sur le plan international (...). Mais il s 'agit d 'une projection 
déformante (...). Il en résulte que les concepts retenus, (...), subissent parfois une adapta-
tion sensible qui s 'effectue dans le sens le plus souvent d 'un élargissement pour permet-
tre d'accueillir des institutions étrangères qui ne pourraient, sans elle, s ' insérer dans les 
catégories juridiques du for." 
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Rechtsordnung sowohl für vertragliche wie deliktsrechtliche Ansprüche 
kommt, da dann die nationale interne Abstimmung der beiden Rechtsge-
biete nicht zur Disposition steht. Die Feinabstimmung von Vertrags- und 
Deliktsrecht weicht dann nicht von der in einem rein nationalen Sachver-
halt ab. Von Bedeutung für das vorliegende Thema ist daher die Untersu-
chung des IPR auf seinen Umgang mit den unterschiedlichen Grenzen und 
Überschneidungen zwischen Vertrags- und Deliktsrecht in den materiellen 
Rechtsordnungen und den Folgen ihrer Re-Kombination, dadurch dass sich 
die Anknüpfungspunkte des IPR für Verträge und unerlaubte Handlungen 
unterscheiden und zu verschiedenen Rechtsordnungen führen. Der Einheit 
der untersuchten Rechtsordnungen in Bezug auf ihr Verständnis vom Ver-
trags* und Deliktsrecht im Vergleich zwischen ihrem IPR und ihrem mate-
riellen Recht soll keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Denn neben den eben angeführten themenspezifischen Gründen hat man 
schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit dieser rechtsordnungsimma-
nenten Blickrichtung im IPR gebrochen.31 Eine ganz andere Frage ist es 
dagegen, ob es nicht erstrebenswert ist, einen Gleichlauf bzw. eine einheit-
liche Anknüpfung für das internationale Vertrags- und Deliktsrecht zu fin-
den, um die Auswahl der möglichen Rechtsordnungen von vornherein 
durch das IPR auf eine einzige zu beschränken und somit die Abstimmung 
zwischen den Rechtsgebieten dem materiellen Recht zu überlassen. 

2. Verschiedene materielle Rechte, ein (gemein-)europäisches IPR? 
Voraussichtlich wird es trotz der Aufforderungen des Europäischen Parla-
ments32 zur Vereinheitlichung des Sachrechts über längere Zeit in Europa 
verschiedene materielle Rechtsordnungen geben. Die PECL und UP sind 
lediglich Modelle für ein allgemeines Vertragsrecht, EU-Richtlinien schaf-
fen nur punktuelle Angleichung und sind nicht auf vollständige Vereinheit-
lichung gerichtet. Lediglich das CISG in seiner weiten Verbreitung in Eu-
ropa schafft zurzeit wirkliche Rechtseinheit. Ausgangspunkt für die Ver-
gleichung des IPR und die Suche nach Gemeinsamkeiten auf diesem Ge-
biet bleibt also das Fortbestehen der Vielfalt im Sachrecht. Die Frage ist, 
welche Konsequenzen dies für ein (gemein-)europäisches IPR hat. 

Zunächst weist das IPR zumindest für vertragliche Schuldverhältnisse 
mit dem EVÜ einen hohen Vereinheitlichungsgrad auf. Sollte die Diskus-
sion um die Vereinheitlichung des internationalen Deliktsrechts entweder 
als völkerrechtlicher Vertrag oder als Verordnung einen Abschluss finden, 

31 Rabel, in: RabelsZ 5 (1931), 214 (257); Kegel/Schurig, IPR, S. 167 f.; 344 ff.; 
Loussouarn, in: Rev. crit. 68 (1979), 307 (327); Bucher, DIP 1/2, S. 241, Rn. 624. 

3 2 Vgl. zuletzt Entschließung des Europäischen Parlaments zur Annäherung des Zivil-
und Handelsrechts der Mitgliedstaaten (KOM (2001) 398-C5-0471/2001-2001/2187 
(COS)) vom 15.11.2001, A5-0384/2001; abgedruckt in: ZEuP 2002, 634 ff. 
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würde das gesamte Kollisionsrecht der Schuldverhältnisse abgedeckt. Dies 
schafft ein Spannungsverhältnis zu den allgemeinen Rechtsinstituten wie 
z.B. der Qualifikation und der Anpassung, deren man sich im Kollisions-
recht bedient und von deren Vereinheitlichung nicht die Rede ist. Wo sich 
europäische Gemeinsamkeiten im Sinne eines gemeineuropäischen IPR 
finden lassen, muss dies dann nicht automatisch bedeuten, dass diese für 
ein einheitliches Kollisionsrecht geeignet sind. Regelungen und Methoden, 
die dem traditionellen Kollisionsrecht nationalen Ursprungs entstammen, 
müssen nicht per se auf vereinheitlichtes Recht übertragbar sein. In Zu-
kunft trifft ein stärker integriertes IPR auf die nationale Vielfalt im Sach-
recht, zugleich bleibt die Kollisionsrechtsanwendung aber abhängig von 
den allgemeinen Rechtsinstituten des IPR, die innerhalb der traditionellen 
Dichotomie zwischen Sach- und Kollisionsrecht stark am materiellen 
Recht orientiert waren. Vor einer Übernahme in ein Vereinheitlichungspro-
jekt sollte daher stets hinterfragt werden, wie sich ein Normenvorschlag 
gegenüber einer Vielzahl an Sachrechten verhält, von denen zwecks ein-
heitlicher Auslegung der Verordnung oder des völkerrechtlichen Vertrages 
keines als Hilfsmittel bei der Auslegung des IPR herangezogen werden 
kann. Im weitesten Sinne ergibt sich dann eine Problematik, die vergleich-
bar ist mit der Frage der Bewahrung der einheitlichen Auslegung völker-
rechtlicher Verträge. 

3. Sachrechtsvergleichung und Kollisionsrecht 
Da der Untersuchungsgegenstand der Arbeit das Kollisionsrecht ist, wird 
die Sachrechtsvergleichung aus der Sicht des IPR betrieben werden. Dies 
hat zur Folge, dass es bei der vergleichenden Darstellung der ausgewählten 
Rechtsordnungen nicht darauf ankommt, welches die materiell-rechtlich 
erstrebenswertesten Lösungen für ein einheitliches Zivilgesetzbuch für 
Europa oder ein gemeineuropäisches Zivilrecht sind. Das IPR schafft einen 
anderen Rahmen für die Darstellung. Aus der Blickrichtung der Bestim-
mung europäischer Gemeinsamkeiten ergibt sich die Notwendigkeit nach 
einem funktionalen Ansatz, der auf Länderberichte verzichtet und dadurch 
die inhaltlichen Parallelen und Unterschiede im IPR der betrachteten 
Rechtsordnungen hervorhebt. Darauf aufbauend kann dann entschieden 
werden, welche der gefundenen kollisionsrechtlichen Lösungen für ein 
künftiges europäisches Recht geeignet sind. Die Rechtsvergleichung dient 
auf dieser Ebene als Mittel zur Erreichung des gesetzten Zieles.33 Der Ge-

3 3 Nicht nur auf die europäische Vereinheitlichung, sondern auf die Vereinheitlichung 
weltweit bezogen Loussouarn, in: Rev. crit. 68 (1979), 307 (319): „La découverte de 
règles de conflit communes est en effet le seul moyen de remédier au mal dont souffre le 
d.i.p." 
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genstand der Vergleichung ist damit das IPR selbst.34 Es handelt sich dabei 
insgesamt um die typische Vorgehensweise zur Vorbereitung von Rechts-
vereinheitlichung.35 

Eine andere Rolle kommt der Rechtsvergleichung im Zusammenhang 
mit der Anwendung einzelner Kollisionsnormen zu36. Hier bedient man 
sich der Rechtsvergleichung als Hilfsmittel innerhalb der Voraussetzungen 
der Kollisionsnormen und bei der Anwendung einiger Rechtsinstitute des 
IPR (z.B. Qualifikation und Anpassung). In einem solchen Fall dient die 
Rechtsvergleichung dazu, vorhandene Regeln des IPR auszufüllen.37 Wäh-
rend man im Falle einer konkreten Einzelfalllösung das IPR zugleich als 
Mittel zur Auswahl der zu vergleichenden Rechtsordnungen ansieht38, 
kann die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes für die Suche nach Eu-
ropäischen Gemeinsamkeiten des IPR nicht auf diesem Wege erfolgen.39 

Von der bisher behandelten Verwendung der Rechtsvergleichung ist 
diejenige zu unterscheiden, die aus den Tatbestandsvoraussetzungen oder 
Rechtsfolgenanordnungen der Kollisionsnormen folgt und zur Bestimmung 
des anwendbaren Rechts eine Analyse der potentiell anwendbaren Sach-
rechte verlangt. Dabei wird anhand der Anforderungen an die Ver-
gleichung unterschieden zwischen favorisierendem Vergleich, Ergebnis-
vergleich, umfassendem Günstigkeitsvergleich und dem Vergleich auslän-
dischen Rechts mit inländischem zwingenden Recht.40 Vor allem der 
Günstigkeitsvergleich und die damit verbundenen Rechtsvergleichung im 
Einzelfall41 wird innerhalb der vorliegenden Arbeit im Hinblick auf die 
Ubiquitätsregel im internationalen Deliktsrecht eine Rolle spielen. Bedenkt 
man zudem, dass der Günstigkeitsvergleich der materiellen Rechtsordnun-
gen den konkreten Einzelfall im Auge hat und nicht das materielle Recht 
zweier oder mehrerer Rechtsordnungen allgemein, so wird deutlich, dass 
ein Rechtsvergleich des materiellen Rechts, auch wenn er durch das IPR 
veranlasst ist, nicht zur Prinzipienfindung im IPR beiträgt. Insgesamt kann 
es daher im Rahmen einer Untersuchung zum IPR nicht darauf ankommen, 
das materielle Recht zu vergleichen, um das günstigste Recht zu bestim-
men. Dies muss trotz des gelegentlichen Befehls des IPR, nach dem güns-

3 4 Dazu Schwind, IPR, S. 56, Rn. 66; Loussouarn, in: Rev. crit. 68 (1979), 307. 
35 Loussouarn, in: Rev. crit. 68 (1979), 307 ff. 
3 6 Daher wird die im folgenden beschriebene Rechtsvergleichung z.T. auch als ange-

wandte Rechtsvergleichung bezeichnet. Vgl. v. Bar/Mankowski, IPR I, S. 96 ff., Rn. 
97 ff., insbesondere S. 95 ff., Rn. 125 ff.; Loussouarn, in: Rev. crit. 68 (1979), 307 (309). 

37 Loussouarn, in: Rev. crit. 68 (1979), 307 (309 f.). 
38 V. Bar/Mankowski, IPR I, S. 98, Rn. 99. 
3 9 Zur Auswahl der Rechtsordnungen Kap. 1, B. 
40 Koch, in: RabelsZ 61 (1997), 623 (640 ff.). 
41 Koch, in: RabelsZ 61 (1997), 623 (643). 
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